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über optionale Zusatzleistungen für intelligente Messsysteme und registrierende 
Leistungsmessung 

durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber nach § 9 Absatz 1 Nr. 1 und 2 
Messstellenbetriebsgesetz 

 
 

Zwischen 
 

Stadtwerke Haldensleben GmbH (SWH) 
Bahnhofstraße 1 

39340 Haldensleben 
Marktpartneridentifikationsnummer (MP-ID):  

 
-nachfolgend „Messstellenbetreiber (MSB)“ genannt- 

 
und 

 
 

Name:    _________________________ 
Adresse:   _________________________ 
Marktpartneridentifika- 
tionsnummer (MP-ID)  _________________________ 

 
-nachfolgend „Energieserviceanbieter (ESA)“ genannt- 

 
-gemeinsam auch „Vertragsparteien“ genannt- 

 
wird folgender Vertrag bzw. Rahmenvertrag geschlossen. 

PRÄAMBEL 
Der Energieserviceanbieter (ESA) ist ein unabhängiger Marktteilnehmer in der Energiewirtschaft 
und Servicedienstleister für Anschlussnutzer. Der Abruf der für seine Dienstleistungen 
erforderlichen Energiedaten erfolgt beim für die jeweilige Mess- oder Marktlokation zuständigen 
Messstellenbetreiber (MSB) im Rahmen dessen Angebotes.  
Der vorliegende Rahmenvertrag regelt die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Parteien im 
Zusammenhang mit der Übermittlung der durch den ESA gemäß der BDEW-Codeliste beim MSB 
abgefragten und durch den MSB angebotenen Energiedaten. Der Vereinbarung liegen das 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) sowie die auf diesen 
Grundlagen erlassenen Rechtsverordnungen und behördlichen Festlegungen, insbesondere die 
Festlegung zu den Wechselprozessen im Messwesen WiM (BK6-20-160) der Bundes-
netzagentur vom 21.12.2020, in der jeweils aktuellen Fassung zu Grunde. Zukünftige 
Festlegungen werden mit Datum ihres Inkrafttretens Bestandteil dieser Vereinbarung. 
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§ 1 Vertragsgegenstand 
 
1. Der MSB übermittelt im Rahmen seines Angebotes auf Anfrage des ESA die Messwerte zu 

den angefragten Messprodukten gemäß den Regularien der BNetzA-Festlegung BK6-20-
160, Anlage 2, Wechselprozesse im Messwesen, Use-Cases „Anfrage und Übermittlung von 
Werten durch und an den ESA“ an den ESA. 

 
2. Der ESA hat die für den Empfang von Werten benötigten IT-Produktivsysteme zu betreiben. 

Der ESA hat die Werte, abhängig von der Art der Übermittlung von Werten durch den MSB, 
entweder aus dem Back-End per EDIFACT oder direkt aus dem intelligenten Messsystem 
(iMS) per XML zu empfangen. 

 
3. Der MSB übermittelt dem ESA dabei die durch die jeweils beim betroffenen An-

schlussnutzer verbaute Messeinrichtung erfassten und übertragenen bzw. abgelesenen 
Messwerte. 

 
4. Der ESA ist berechtigt, die angefragten Werte ausschließlich im Verhältnis mit dem den 

ESA beauftragenden Anschlussnutzer zu nutzen. 

§ 2 Messwertbereitstellung als Zusatzleistung 
 
1. Der ESA sichert zu, dass von allen Anschlussnutzern, für die Werte beim MSB angefragt 

werden, eine unterzeichnete Einwilligungserklärung einschließlich der datenschutzrechtlich 
erforderlichen Einwilligungen vorliegt. Der ESA sichert weiterhin zu, dass er die Identität 
des Anschlussnutzers zweifelsfrei ermittelt hat.  
 

2. Der MSB behält sich die Vorlage der Einwilligungserklärung in begründeten Einzelfällen vor. 
Ein begründeter Einzelfall beinhaltet in diesem Sinne auch den Fall einer stichprobenartigen 
Überprüfung von Einwilligungserklärungen. In der Regel genügt hierzu die Übermittlung 
eines elektronischen Dokuments. 

 
3. Der ESA ist verpflichtet, dem MSB den Namen des Anschlussnutzers bei der Anfrage 

mitzuteilen. Dies hat gemäß der Datenformatvorlage edi@energy zu erfolgen. 
 

4. Der ESA ist in diesem Zusammenhang verpflichtet, dem MSB unverzüglich mitzuteilen, 
wenn Anschlussnutzer die Einwilligung widerrufen oder der zugrundeliegende Vertrag und 
damit die datenschutzrechtliche Rechtfertigung der Datenübermittlung für den 
Energieservice beendet ist. 

 
5. Der ESA stellt den MSB von allen Ansprüchen Dritter frei, die darauf beruhen, dass ihm die 

in Abs. 1 genannten Einwilligungen entgegen seiner Zusicherung nicht oder nicht mehr 
vorliegen. 
 

§ 3 Geschäftsprozesse und Datenaustausch 
 
1. Der Datenaustausch im Rahmen dieses Rahmenvertrages erfolgt in den von der 

Bundesnetzagentur vorgegebenen Nachrichtenformaten und Fristen. 
 

2. Soweit ein elektronischer Datenaustausch zwischen den Vertragspartnern nach Maßgabe 
der vorgenannten Festlegungen durchzuführen ist, so erfolgt dieser in Anwendung von 
verbändeübergreifend erarbeiteten Spezifikationen der Expertengruppe „EDI@Energy“, 
soweit diese zuvor Gegenstand einer durch die Bundesnetzagentur begleiteten Konsultation 
waren und im Anschluss durch die Bundesnetzagentur veröffentlicht worden sind. 
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3. Regelungslücken werden die Vertragspartner unter Anwendung der jeweils zu den einzelnen 
Festlegungen veröffentlichten „Umsetzungsfragen“ schließen, soweit diese mindestens 
unter Beteiligung von Vertretern der Netzbetreiber und Lieferanten erarbeitet wurden und 
als „konsensual“ eingestuft sind.  
 

4. Im Übrigen ist die EDI-Rahmenvereinbarung (Vergleich Anlage a) Bestandteil des Vertrags. 
 

§ 4 Entgelte und Abrechnung 
 
1. Der ESA zahlt für die Leistungen des MSB die Entgelte nach Maßgabe der jeweils geltenden, 

auf der Internetseite des MSB veröffentlichten Preise. 
 

2. Alle Entgelte unterliegen dem im Liefer- oder Leistungszeitpunkt jeweils gültigen 
gesetzlichen Umsatzsteuersatz. 
 

3. Die Abrechnung der Messdatenbereitstellung je Linie erfolgt jährlich jeweils zum 30. 
September. Der vom MSB in Rechnung gestellte Betrag wird 30 Tage nach 
Rechnungszugang zur Zahlung fällig. 

 
4. Änderungen des Entgelts durch den MSB erfolgen im Wege der einseitigen 

Leistungsbestimmung in Ausübung billigen Ermessens nach § 315 BGB. Der 
Energieserviceanbieter kann dies nach § 315 Absatz 3 BGB zivilgerichtlich überprüfen 
lassen. Bei der einseitigen Leistungsbestimmung durch den MSB sind ausschließlich 
Änderungen der Kosten zu berücksichtigen, die für die Entgeltermittlung nach Absatz 1 
maßgeblich sind. Der MSB ist bei Kostensteigerungen berechtigt, bei Kostensenkungen 
verpflichtet, eine Entgeltänderung durchzuführen. Bei der Entgeltermittlung ist der MSB 
verpflichtet, Kostensteigerungen nur unter Ansatz gegenläufiger Kostensenkungen zu 
berücksichtigen und eine Saldierung von Kostensteigerungen und Kostensenkungen 
vorzunehmen. Der MSB nimmt mindestens alle 12 Monate eine Überprüfung der Kosten-
entwicklung unter Berücksichtigung der jeweils gesetzlich vorgesehenen Preisobergrenzen 
vor. Der MSB hat den Umfang und den Zeitpunkt einer Entgeltänderung so zu bestimmen, 
dass Kostensenkungen nach denselben betriebswirtschaftlichen Maßstäben Rechnung 
getragen wird wie Kostenerhöhungen. Insbesondere darf der MSB Kostensenkungen nicht 
zu einem späteren Zeitpunkt weitergeben als Kostensteigerungen. Änderungen der Entgelte 
werden erst nach der Mitteilung an den Energieserviceanbieter wirksam, die mindestens 
sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Der MSB wird zu den 
beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der Mitteilung in Textform an den 
Energieserviceanbieter die Änderung auf seiner Internetseite veröffentlichen. Ändert der 
MSB die Entgelte, so hat der Energieserviceanbieter das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist zum Wirksamkeitszeitpunkt der Entgeltänderung zu kündigen. Hierauf 
wird der MSB den Energieserviceanbieter in der Mitteilung in Textform über die 
bevorstehende Änderung ausdrücklich hinweisen. Die Kündigung bedarf der Textform. Der 
MSB hat die Kündigung unverzüglich nach Eingang in Textform zu bestätigen. Das Recht 
zur ordentlichen Kündigung nach § 6 dieses Vertrages bleibt unberührt. Änderungen der 
Umsatzsteuer werden gemäß Umsatzsteuergesetz ohne Ankündigung und ohne 
außerordentliche Kündigungsmöglichkeit an den Energieserviceanbieter weitergegeben. 
Das Entgeltanpassungsrecht gilt auch, soweit künftig neue Steuern, Abgaben oder sonstige 
staatlich veranlasste Maßnahmen als Mehrbelastungen oder Entlastungen für das Entgelt 
für den Messstellenbetrieb wirksam werden. 
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§ 5 Haftung 
 
1. Soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich anders geregelt, ist die Haftung der Parteien 

ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um einen Schaden aus der schuldhaften 
Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit oder der Schaden beruht auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung. 
 

2. Die Haftung ist ebenso wenig bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
ausgeschlossen, bei leichter Fahrlässigkeit jedoch dem Grunde nach auf die bei 
Vertragsschluss vorhersehbaren vertragstypischen Schäden beschränkt. 

 
 
a.) Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung dem Vertrag das Gepräge 

gibt und auf die die jeweils andere Vertragspartei vertrauen darf. 
 

b.) Vorhersehbare vertragstypische Schäden sind solche, die der schädigende 
Vertragspartner bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung 
vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die ihm bekannt waren 
oder die er hätte kennen müssen, bei Anwendung der verkehrsüblichen Sorgfalt hätte 
voraussehen müssen. 

 
3. Schließlich ist die Haftung nicht ausgeschlossen, wenn und soweit eine Partei eine 

Beschaffenheitsgarantie abgegeben oder einen Mangel arglistig verschwiegen hat. 
 

4. Die Parteien haften nicht für Produktionsausfall oder entgangenen Gewinn, ebenso wenig 
für unvorhersehbare mittelbare Schäden oder Mangelfolgeschäden. 
 

5. Vorstehende Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gem. Abs. 1 und 2 gelten auch 
hinsichtlich der Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen der Parteien. 
 

6. Die Vertragsparteien informieren einander nach Kenntnisnahme unverzüglich in Textform 
über eingetretene Schäden im Sinne der Absätze 1 bis 5. 

 

§ 6 Vertragslaufzeit und Kündigung 
 

 
1. Der ESA-Rahmenvertrag tritt mit Vertragsannahme in Kraft und läuft auf unbestimmte Zeit.  

 
2. Der Vertrag kann von beiden Seiten mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines 

Kalendermonats gekündigt werden. 
 

3. Mit Wirksamwerden der Kündigung endet das Recht des ESA auf die Erbringung der 
vertraglichen Leistungen unmittelbar, sonstige Rechte und Pflichten aus dem 
Vertragsverhältnis enden mit Begleichung sämtlicher Forderungen.  

 
4. Beide Vertragspartner können diesen Vertrag fristlos aus wichtigem Grund kündigen. Ein 

wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn gegen wesentliche Bestimmungen dieses 
Vertrages wiederholt trotz Abmahnung schwerwiegend verstoßen wird.  
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5. Die Kündigung bedarf der Textform.  
 

6. Eine zwischen den Vertragspartnern abgeschlossene EDI-Vereinbarung besteht nach der 
Kündigung des ESA-Rahmenvertrags bis zur endgültigen Abwicklung der Entgeltabrechnung 
fort. Nach Begleichung sämtlicher Forderungen endet die EDI-Vereinbarung automatisch, 
soweit sie nicht für andere Vertragsverhältnisse weiterhin Anwendung findet.  

 
7. Sofern eine Unzuständigkeit des MSB für die jeweilige MaLo bzw. MeLo eintritt, ist diese 

vom Anwendungsbereich dieses Vertrages nicht mehr erfasst.  
 

§ 7 Ansprechpartner 
 

Die Vertragspartner benennen ihre Ansprechpartner und deren jeweilige Erreichbarkeit 
durch beiderseitigen Austausch der Anlage b und c „Kontaktdatenblatt“ in Textform. 
Änderungen werden unverzüglich durch das aktualisierte Kontaktdatenblatt ausgetauscht. 
Die Änderungen sind zu kennzeichnen. 

§ 8 Datenschutz 
 
1. Werden im Zusammenhang mit diesem Vertrag Informationen über die persönlichen oder 

materiellen Umstände einer bestimmten oder identifizierbaren natürlichen Person 
(„personenbezogene Daten“) verarbeitet, so werden die Parteien hierbei das geltende 
Datenschutzrecht beachten und einhalten.  
 

2. Der MSB übermittelt zum vertraglich vereinbarten Zweck personenbezogene Daten an den 
ESA, der für diese Daten Verantwortlicher i.S.d. Art. 4 Nr. 7 DS-GVO wird. Er hat damit die 
Verpflichtungen eines Verantwortlichen gem. DS-GVO vollständig einzuhalten und ist 
insbesondere für die Information der betroffenen Person gemäß Art. 13 DS-GVO und Art. 
14 DS-GVO zuständig.  
 

3. Es gelten die allgemeinen Datenschutzrichtlinien des MSB.  
 

§ 9 Übergangs- und Schlussbestimmungen 

1. Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können nur mit Zustimmung des jeweils anderen 
Vertragspartners auf einen Dritten übertragen werden. Die Zustimmung darf nicht 
verweigert werden, sofern die technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des 
eintretenden Dritten gewährleistet ist. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der andere 
Vertragspartner nicht innerhalb von sechs Wochen nach der schriftlichen Mitteilung über die 
Übertragung der Rechte und Pflichten schriftlich widerspricht. Im Fall der 
Gesamtrechtsnachfolge oder der Rechtsnachfolge nach dem Umwandlungsgesetz gehen die 
Rechte und Pflichten des Vertrages ohne Zustimmung über. Eine Zustimmung ist auch dann 
nicht erforderlich, wenn es sich bei dem Rechtsnachfolger um ein verbundenes Unter-
nehmen i. S. d. §§ 15 ff. AktG handelt. In diesen Fällen bedarf es lediglich der Mitteilung in 
Textform an den anderen Vertragspartner. 
 

2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder 
werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen unberührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, 
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bis zum Inkrafttreten einer regulierungsbehördlichen Festlegung oder einer 
Nachfolgefassung, die unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen durch andere, 
ihrem wirtschaftlichen Erfolg möglichst nahekommende Regelungen zu ersetzen. Zur 
Schließung von Regelungslücken sind die in der Präambel dieses Vertrages genannten 
Vertragsgrundlagen heranzuziehen. 

 
3. Im Fall von Streitigkeiten ist das Gericht zuständig, bei dem der MSB seinen allgemeinen 

Gerichtsstand hat. 
 

4. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages sowie seiner Anlagen einschließlich dieser 
Klausel bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Gleiches gilt für die Änderung dieser 
Klausel. 
 

§ 10 Anlagen  
 

Die nachfolgend genannten Anlagen sind wesentliche Bestandteile des Vertrages und 
diesem deshalb beigefügt: 
 
a.  Vereinbarung über elektronischen Datenaustausch (EDI) 
b. ESA-Kontaktdatenblatt 
c.  MSB-Kontaktdatenblatt 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift MSB 
 
 
 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift ESA 
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Vereinbarung über den elektronischen Datenaustausch (EDI) 
 

zwischen  
Stadtwerke Haldensleben GmbH 

Bahnhofstraße 1 
39340 Haldensleben 

 
und 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- nachfolgend „die Parteien“ genannt -   
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1. Zielsetzung und Geltungsbereich 
 
1.1 Die "EDI-Vereinbarung", nachfolgend "die Vereinbarung" genannt, legt die rechtlichen 

Bedingungen und Vorschriften fest, denen die Parteien bei der Abwicklung von 
Transaktionen mit Hilfe des elektronischen Datenaustausches (EDI-Electronic Data 
Interchange) unterliegen. Der automatisierte Datenaustausch erfolgt auf der Grundlage 
der einschlägigen Festlegungen der Bundesnetzagentur (BNetzA) in ihrer jeweils 
gültigen Fassung in Verbindung mit den entsprechenden Mitteilungen der BNetzA und 
den gültigen Nachrichten- und Prozessbeschreibungen zu den festgelegten Formaten. 
Für die Datenübertragung sind die aktuell gültigen EDI@Energy-Dokumente zu 
verwenden. 

 
1.2 Die Vereinbarung besteht aus den nachfolgenden rechtlichen Bestimmungen und wird 

durch die Anwendung der technischen und organisatorischen Maßnahmen zum 
Datenaustausch, die in den EDI@Energy-Dokumenten „Allgemeine Festlegungen“ und 
„Regelungen zum Übertragungsweg“ in der jeweils gültigen Fassung geregelt sind, 
ergänzt. 

 
1.3  Sofern die Parteien nicht anderweitig übereinkommen, regeln die Bestimmungen der 
 Vereinbarung nicht die vertraglichen Verpflichtungen, die sich aus den über EDI 
 abgewickelten Transaktionen ergeben. 
 
 
2. Begriffsbestimmungen 
 
2.1 Für die Vereinbarung werden die nachstehenden Begriffe wie folgt definiert: 

 
2.2 EDI:  

Als elektronischer Datenaustausch wird die elektronische Übertragung kommerzieller 
und administrativer Daten zwischen Computern nach einer vereinbarten Norm zur 
Strukturierung einer EDI-Nachricht bezeichnet. 
 

2.3 EDI-Nachricht: 
Als EDI-Nachricht wird eine Gruppe von Segmenten bezeichnet, die nach einer 
vereinbarten Norm strukturiert, in ein rechnerlesbares Format gebracht wird und sich 
automatisch und eindeutig verarbeiten lässt. 
 

2.4 UN/EDIFACT: 
Gemäß der Definition durch die UN/ECE (United Nations Economic Commission for 
Europe - Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa) umfassen die 
Vorschriften der Vereinten Nationen für den elektronischen Datenaustausch in 
Verwaltung, Handel, Transport und Verkehr eine Reihe international vereinbarter 
Normen, Verzeichnisse und Leitlinien für den elektronischen Austausch strukturierter 
Daten, insbesondere für den Austausch zwischen unabhängigen rechnergestützten 
Informationssystemen in Verbindung mit dem Waren- und Dienstleistungsverkehr.
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3. Sicherheit von EDI-Nachrichten 
 

3.1 Die Parteien verpflichten sich, Sicherheitsverfahren und -maßnahmen durchzuführen 
und aufrechtzuerhalten, um EDI-Nachrichten vor unbefugtem Zugriff, Veränderungen, 
Verzögerung, Zerstörung oder Verlust zu schützen. Es gelten die im Rahmen der Ex-
pertengruppe EDI@Energy abgestimmten und von der Projektführung des BDEW in den 
Dokumenten festgelegten Sicherheitsverfahren und -maßnahmen. Sie sind der 
EDI@Energy- „Regelungen zum Übertragungsweg“ und „Allgemeine Festlegungen“ 
verbändeübergreifend erarbeiteten Spezifikationen in der jeweils gültigen Fassung zu 
entnehmen. 

 
3.2 Zu den Sicherheitsverfahren und -maßnahmen gehören die Überprüfung des Ursprungs, 
 die Überprüfung der Integrität, die Nichtabstreitbarkeit von Ursprung und 
 Empfang sowie die Gewährleistung der Vertraulichkeit von EDI-Nachrichten.  
 Sicherheitsverfahren und -maßnahmen zur Überprüfung des Ursprungs und der 
 Integrität, um den Sender einer EDI-Nachricht zu identifizieren und sicherzustellen, dass 
 jede empfangene EDI-Nachricht vollständig ist und nicht verstümmelt wurde, sind für 
 alle Nachrichten obligatorisch. 
 
3.3  Führen die Sicherheitsverfahren und -maßnahmen zur Zurückweisung einer EDI-
 Nachricht informiert der Empfänger den Sender darüber unverzüglich.  
 
 Der Empfänger einer EDI-Nachricht, die zurückgewiesen wurde oder einen Fehler 
 enthält, reagiert erst dann auf die Nachricht, wenn er Anweisungen des Senders 
 empfängt. 
 
 
4. Vertraulichkeit und Schutz personenbezogener Daten 
 
4.1  Parteien gewährleisten, dass EDI-Nachrichten mit Informationen, die vom Sender oder 

 im beiderseitigen Einvernehmen der Parteien als vertraulich eingestuft werden, 
 vertraulich gehandhabt und weder an unbefugte Personen weitergegeben oder 
 gesendet, noch zu anderen als von den Parteien vorgesehenen Zwecken verwendet 
 werden. Die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die einschlägigen 
 Datenschutzgesetze sowie das Messstellenbetriebsgesetz sind zu beachten.  

 
  Mit entsprechender Berechtigung unterliegt die weitere Übertragung derartiger 

 vertraulicher Informationen demselben Vertraulichkeitsgrad. 
 
4.2  EDI-Nachrichten werden nicht als Träger vertraulicher Informationen betrachtet, soweit 

 die Informationen allgemein zugänglich sind. 
  
 

5. Aufzeichnung und Archivierung von Nachrichten 
 

5.1 Jede Partei archiviert ein vollständiges, chronologisches Protokoll aller von den Parteien 
während einer geschäftlichen Transaktion i.S.d. Art. 1 ausgetauschten EDI-Nachrichten 
unverändert und sicher gemäß den Fristen und Spezifikationen, die durch die 
bestehenden rechtlichen Grundlagen (insbesondere nach den handels- und 
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steuerrechtlichen Vorschriften) und den festgelegten Prozessen der BNetzA 
vorgeschrieben sind. 

 
5.2 Die EDI-Nachrichten werden vom Sender im übertragenen Format und vom Empfänger 

in dem Format archiviert, in dem sie empfangen werden. Hierbei ist zusätzlich sicher zu 
stellen, dass die Lesbarkeit über den gesetzlichen Aufbewahrungszeitraum 
gewährleistet wird.  
 

5.3 Die Parteien stellen sicher, dass elektronische Protokolle der EDI-Nachrichten 
problemlos zugänglich sind und bei Bedarf in einer für Menschen lesbaren Form 
reproduziert werden können. Betriebseinrichtungen, die hierzu erforderlich sind, 
müssen beibehalten werden. 
 
 

6.  Inkrafttreten, Änderungen, Dauer und Teilnichtigkeit 
 

6.1 Inkrafttreten 
 
 Die Vereinbarung tritt mit dem Abschluss des Netznutzungs-/Lieferantenrahmenvertrag 
 Strom, Lieferantenrahmenvertrag Gas, Messstellenbetreiberrahmen- oder 
 Messstellenvertrag für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme durch 
 die  Parteien in Kraft, soweit dies in dem jeweiligen Vertrag vorgesehen ist. Sollte die 
 Vereinbarung für andere als die in Satz 1 genannten Verträge genutzt werden, tritt sie 
 mit dem Datum der Unterzeichnung der Parteien in Kraft. 
 
6.2 Änderungen 
  
 Bei Bedarf werden von den Parteien in Textform vereinbarte zusätzliche oder alternative 
 Bestimmungen zu der Vereinbarung ab dem Zeitpunkt ihrer Vereinbarung als Teil der 
 Vereinbarung betrachtet. 
 
6.3 Dauer 
 
 Die Vereinbarung wird beendet, wenn zwischen den Parteien alle in Artikel 6.1 
 genannten Vertragsverhältnisse beendet sind. Ist die Vereinbarung nicht im Rahmen 
 eines dieser Rechtsverhältnisse zustande gekommen, kann jede Partei die Vereinbarung 
 mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats in Textform 
 kündigen.  
 
 Ungeachtet einer Kündigung oder Beendigung stehen die in den Artikeln 4 und 5 
 genannten Rechte und Pflichten bis zur endgültigen Abwicklung oder zulässigen 
 Vernichtung der Daten fort. 
 
6.4 Teilnichtigkeit 

 
Sollte ein Artikel oder ein Teil eines Artikels der Vereinbarung als ungültig erachtet 
werden, bleiben alle übrigen Artikel vollständig in Kraft. 
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